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Zivilspitäler und passiver Luftschutz*1
Referat von Oberst Thomann, eidgenössischer Armeeapotheker, Bern

Bereits in Nr. 12 (Oktober) 1935 der «Protar» konnten
wir kurz unter dem Titel «Luftschutzkurs der Veska»
auf den von Herrn Oberst J. Thomann gehaltenen Vortrag

hinweisen.
Infolge der grossen Wichtigkeit dieses Themas

bringen wir nun das Referat in extenso zum Abdruck.
Red.

Im Anschluss an die Ende September letzten
Jahres in Aarau stattgefundene Generalversammlung

der Veska wurde vom Vorstand derselben ein
Kurs über Luftschutz abgehalten, unter spezieller
Berücksichtigung der Stellung der Zivilspitäler im
passiven Luftschutz. Ausser dem Referenten als
Leiter dieses Kurses wirkten an letzterem noch mit
die Herren Ing. König, Chef der Eidg. Luftschutzstelle,

und Dr. von Fischer, Sekretär des Schweiz.
Roten Kreuzes.1)

In diesem Kurs wurden zunächst die Kampfmittel

des Luftkrieges, unter besonderer
Berücksichtigung der Bomben, und die Gefahren der in
einem modernen Krieg zu befürchtenden Angriffe
aus der Luft besprochen.

*) Erschienen im [«Schaerer-Bulletin», Januar 1936,
Nr. 10. Gelangt mit Erlaubnis des Autors hier zum
Abdruck.

») Siehe auch Veska-Zeitschrift 1935, Nr. 10 und «Protar»,

Nr. 12, Oktober 1935.

Das grösste Gefahrenmoment bilden die
Brandbomben, an zweiter Stelle folgen die
Brisanzbomben. Beide sind im letzten Krieg in
weitgehendem Masse verwendet worden; man besitzt
also Erfahrung über deren Wirkung. Das ist für
die Bomben mit chemischen Kampfstoffen, die
sogenannten Gasbomben, nicht der Fall, weil im
Kriege 1914—1918 nicht verwendet. Objektiv
urteilende Leute und Sachverständige stellen diese
Waffe punkto Gefahrenmoment an dritte Stelle.

Im weiteren wurden die Kursteilnehmer orientiert

über den aktiven Luftschutz, d. h. es wurden
diejenigen Massnahmen erwähnt, mit denen feindliche

Flugzeuge zurückgehalten oder vernichtet
werden können.

Der aktive Luftschutz ist Sache der Armee.
Anschliessend daran kam die bis jetzt in der

Schweiz bestehende Organisation des passiven
(zivilen) Luftschutzes und die hiefür getroffenen
Massnahmen in eingehender Weise zur Sprache,
unter Hinweis auf die bis jetzt erschienenen Bundes-

und Bundesratsbeschlüsse, Richtlinien usw.
Besonders wichtig ist der Bundesbeschluss vom
29. September 1934, gemäss welchem jedermann
gehalten ist, die ihm übertragenen Verrichtungen
innerhalb der Luftschutzorganisation zu
übernehmen, sofern er nicht wegen anderen öffent-

123


	...

